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E r l ä u t e r u n g e n :

Zur Verordnungsermächtigung des § 150 Bundesvergabegesetz 2002:

Die Regelung nimmt den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden und die Senatsvorsitzenden des Bundesvergabeamtes von der Kostenersatzregelung aus. Deren Kostenersatz (Besoldung) ist in § 158 geregelt. Die Verordnungsermächtigung in Abs. 2 dient dazu, eine angemessene Abgeltung des mit der Funktion des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden sowie des Berichtererstatters in der B-VKK verbundenen Mehraufwandes (insbesondere, für konzeptive Tätigkeit außerhalb der Sitzungen) zu ermöglichen. Derzeit werden die Sitzungsgelder durch die Verordnung der Bundesregierung, BGBl. Nr. 18/1994, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 498/2001, festgesetzt und sind, auch im Vergleich mit ähnlichen Kontrollorganen, für die mit der Aufgabe verbundenen Verantwortung nicht adäquat. In diesem Sinn soll Abs. 2 präzisieren, dass die Verordnung bei der Festlegung des Sitzungsgeldes dem unterschiedlich großen Aufwand der Mitglieder (einfacher Beisitzer, Berichterstatter, Vorsitzender) entsprechend Rechnung zu tragen hat. Auch im Hinblick darauf, dass für die verantwortungsvolle Tätigkeit in den Vergabekontrollinstanzen entsprechend hoch qualifizierte Personen gewonnen werden sollten, muss gerade in den erwähnten Fällen eines deutlichen Mehraufwandes ein angemessener Aufwandersatz (und dieser nicht bloß für die Anwesenheit bei Sitzungen) vorgesehen werden. Eine entsprechende Anpassung unter Bedachtnahme auf etwaige Veränderungen in Bedeutung und Umfang der Kontrolltätigkeit ist, in adäquaten Zeitabständen, ebenfalls erforderlich. (AB 1118 zu § 150)

Zu den in der Verordnung getroffenen Regelungen:

Zu § I Abs. 1 und 2:

Die bisherige Praxis der Bundes-Vergabekontrollkommission hat gezeigt, dass für deren Vorsitzenden im Zusammenhang mit der Leitung der Bundes-Vergabekontrollkommission verschiedene verfahrensunabhängige Aufgaben, wie beispielsweise die Vertretung des Organs nach außen, die Vorbereitung der Vollversammlungen, die Erstellung von Entwürfen für Geschäftsordnungen und Geschäftsverteilungen, die Kontakte mit den Mitgliedern, insbesondere die Einweisung neuer Mitglieder, sowie mit der Geschäftsführung usw. anfallen. Für diese unterschiedlichen Tätigkeiten erscheint ein Aufwandsersatz von € 1.000 pro Jahr angemessen. Dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bundes-Vergabekontrollkommission soll für die vertretungsweise Besorgung dieser Aufgaben ein Aufwandsersatz von ca. einem Drittel dieses Betrages gebühren. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine Vertretung des Vorsitzenden wegen Urlaub, Krankheit oder sonstiger Abwesenheit im Ausmaß von maximal 3 bis 4 Monaten pro Jahr notwendig ist.

Weiters erfordert jedes einzelne eingebrachte Schlichtungsersuchen einen gewissen Aufwand des Vorsitzenden bzw. im Falle seiner Verhinderung seines Stellvertreters, der über die bloße Zuweisung an einen Fachsenat hinausgeht, insbesondere wenn Fragen der Zulässigkeit eines Schlichtungsersuchens oder der Aussicht auf eine erfolgreiche Schlichtung zu klären sind. Daher wird vorgeschlagen, für jedes in einem Kalenderjahr bei der Bundes-Vergabekontrollkommission eingebrachte Schlichtungsersuchen einen Aufwandsersatz von € 13 zu gewähren, der sich wiederum im gleichen Verhältnis zwischen dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter aufteilt. 

Darüber hinaus gebührt dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter weder ein Aufwandsersatz gemäß § 1 Abs. 2 und 3 noch ein Sitzungsgeld gemäß § 2 Abs. 1 dieser Verordnung, auch wenn sie die Erledigung eines Schlichtungsersuchens im Rahmen einer Senatssitzung oder einer Verhandlung vornehmen. 

Zu § 1 Abs. 3 und 4:

Da in den Senaten die Hauptlast der Erledigung eines Schlichtungsersuchen beim Vorsitzenden und beim Berichterstatter liegt, wird für diese ein Aufwandsersatz vorgesehen, der davon abhängig ist, ob das Schlichtungsersuchen durch bloßen Senatsbeschluss oder nach Durchführung einer Schlichtungsverhandlung erledigt wird. Bei einer Schlichtungsverhandlung liegt der hauptsächliche Aufwand bei der Aufbereitung des Falles erfahrungsgemäß beim Berichterstatter, sodass es gerechtfertigt erscheint, diesem einen höheren Aufwandsersatz als dem Senatsvorsitzenden zuzuerkennen (§ 1 Abs. 3 und 4). 

Zu § 2 Abs. 1:

Die Höhe des Sitzungsgeldes der sonstigen Mitglieder der Bundes-Vergabekontrollkommission, die also in einem Senat weder Vorsitzender noch Berichterstatter sind, soll gegenüber der derzeitigen geltenden Regelung moderat angehoben werden (18 € statt 15,9 € bzw. 50 € statt 47 €). 

Zu § 2 Abs. 2:

Die Höhe des Sitzungsgeldes der sonstigen Mitglieder des Bundesvergabeamtes soll gegenüber jenem der sonstigen Mitglieder der Bundes-Vergabekontrollkommission verdoppelt werden, da die Mitwirkung an einer letztinstanzlichen behördlichen Entscheidung einer intensiveren Vorbereitung bedarf und eine weit höhere Verantwortung mit sich bringt als die Teilnahme an einer Sitzung der Bundes-Vergabekontrollkommission, die künftig im wesentlichen eine Mediationsstelle sein soll, die zur Abgabe von Empfehlungen nur noch ausnahmsweise und zur Erstellung von Gutachten überhaupt nicht mehr zuständig sein wird.

Zu § 2 Abs 3 und § 3 :

Diese entsprechen im wesentlichen der bisherigen Rechtslage. Da der gemeinsame Geschäftsapparat der Bundes-Vergabekontrollkommission und des Bundesvergabeamtes in Hinkunft keine Abteilung der Zentralleitung des BMWA mehr sein wird, soll durch den Vorsitzenden des Bundesvergabeamtes, der selbst den Regelungen dieser Verordnung nicht unterliegt, die Berechnung von Aufwandersatz und Sitzungsgeld und die Weiterleitung an die anweisende Stelle veranlasst werden.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung soll die Auszahlung wie bei vergleichbaren Funktionen einmal jährlich erfolgen.

Zu § 4:

Da davon ausgegangen wird, dass gemäß der Übergangsbestimmung des § 188 Abs. 3 BVergG 2002 auch die bereits anhängigen Nachprüfungsverfahren vom neuen, mit dem BVergG 2002 eingerichteten Bundesvergabeamt fortzuführen sind und das derzeitige Bundesvergabeamt (als Kollegialbehörde gem. Art. 133 Z 4 B-VG) seine Tätigkeit mit 31. August 2002 einstellt, kann die bisherige Sitzungsgelder-Verordnung, mit der auch für den Vorsitzenden und die Senatsvorsitzen des Bundesvergabeamtes ein Sitzungsgeld festgelegt wird, entfallen. 
